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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 5
dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend
insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbe- willigung erteilt hat und zudem kein
Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je
m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen
Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet
wurde,

E. 6
dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestim- mungen über die
vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Weg- weisung nicht zulässig, nicht
zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass
beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen ge- mäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis
möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2
m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche
Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den
Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenste- hen (Art. 83 Abs. 3 AIG),
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gezwun- gen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund
nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein
solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des
Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]),
dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser mass- geblichen völker-
und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführern nicht
gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu
machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen
Non-Refoule- ment im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine
Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige
Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10.
Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind,



dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie
im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg,
allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage kon- kret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4
AIG), dass die Beschwerdeführer aus einer von den Erdbeben besonders be- troffenen
Provinz kommen, weshalb rechtsprechungsgemäss im Einzelfall zu prüfen ist, ob
individuelle Gründe den Wegweisungsvollzug als unzu- mutbar erscheinen lassen, wobei
sich die Frage nach einer zumutbaren Aufenthaltsalternative in einer anderen Region der
Türkei stellt (vgl. Refe- renzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 10 f.),
dass solche individuellen Gründe vorliegend nicht ersichtlich sind, zumal sowohl der
Beschwerdeführer als auch die Beschwerdeführerin bereits in diversen Städten gelebt
haben, insbesondere in I._______ studiert haben und auch Verwandte in K._______ haben,
weshalb eine innerstaatliche Aufenthaltsalternative zu bejahen ist, dass weder die
allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunfts- staat der Beschwerdeführer noch
individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen
lassen, weshalb der Voll- zug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist,
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ange- strebte medizinische und psychologische Behandlung auch in ihrer Heimat
fortgeführt werden kann, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführer in den
Heimat- staat somit möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art. 83 Abs. 2
AIG), und es den Beschwerdeführern obliegt, bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere
mitzuwirken (vgl. Art. 8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), dass nach
dem Gesagten der vom Staatssekretariat verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen
ist,

E. 7
dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechts- erheblichen
Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und – soweit
überprüfbar – angemessen ist, weshalb die Be- schwerde vollumfänglich abzuweisen ist,
dass unter diesen Umständen eine Fristansetzung zur Nachbesserung der Beschwerdeschrift
(vgl. Art. 53 VwVG) und weitere Abklärungen in der Sa- che nicht erforderlich sind, zumal
auch verspätete Parteivorbringen im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG nicht vorliegen,

E. 8
dass mit dem vorliegenden Urteil in der Hauptsache das Gesuch um Be- freiung von der
Kostenvorschusspflicht (vgl. Art. 63 Abs. 4 VwVG) gegen- standslos geworden ist, dass
das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung je- doch gutzuheissen ist,
da die Beschwerde nicht von vornherein aussichts- los erschienen ist und die
Beschwerdeführer offenkundig bedürftig sind (Art. 65 Abs. 1 VwVG), dass infolgedessen
das Gesuch um Gewährung einer amtlichen Rechts- verbeiständung gutzuheissen ist (Art.
102m Abs. 1 Bst. a AsylG), wobei antragsgemäss lic.iur. Nesrin Ulu, als amtliche
Rechtsbeiständin zu bestel- len ist (Art. 102m Abs. 3 AsylG), dass die Kosten für das
vorliegende Beschwerdeverfahren ausgangsge- mäss den Beschwerdeführern aufzuerlegen
wären (Art. 63 Abs. 1 VwVG),
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Prozessführung keine Kosten zu erheben sind, dass der amtlichen Rechtsbeiständin, lic.iur.
Nesrin Ulu, unter Berücksich- tigung des Umfangs der Streitsache eine Entschädigung von
pauschal Fr. 1’500.- auszurichten ist (Art. 8-11 sowie Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom



21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), (Das Dispositiv befindet sich auf der
nächsten Seite.)
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